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RECHTSGRUNDLAGEN 
 

Rechtsgrundlagen der Bebauungsplanänderung sind: 

Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) m.W.v. 01.01.2024 geän-

dert worden ist. 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch 

Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. I S. 176) m.W.v. 07.07.2023 geändert worden ist. 

Planzeichenverordnung (PlanZV) 

vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 

 

 

VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB am 25.07.2024 

2. Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am 01.08.2024 

3. Billigung des Bebauungsplanentwurfs 

und Auslegungsbeschluss 

am 25.07.2024 

4. Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB,  

Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB und 

Beteiligung Nachbarkommunen gem. § 2 (2) BauGB 

 

 4.1 Bekanntmachung am 02.08.2024 

 4.2 Auslegungsfrist/Behördenbeteiligung vom 05.08.2024 bis 06.09.2024 

5. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB am 26.03.2026 

6. Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB am 

 

Zur Beurkundung 

Bad Rappenau, den ....................... 

 

------------------------------------ 

        Oberbürgermeister

https://dejure.org/BGBl/2023/BGBl._I_S._176
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TEXTLICHER TEIL 

Neben den Änderungen im zeichnerischen Teil der Bebauungsplanänderung „Nahversorgungs-

zentrum Stadtmitte – 2. Änderung“ werden die nachfolgenden textliche Festsetzungen geändert 

bzw. ergänzt.  

Darüber hinaus gelten die Festsetzungen des Bebauungsplans „Nahverkehrszentrum Stadtmitte 

– 1. Änderung“ (rechtskräftig seit 25.07.2013). 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

1.1 Gebäudehöhe GH: 

Maximal zulässige Gebäudehöhe in Meter über NN siehe Planeintrag. 

2. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

2.1 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag.  

Ein Überschreiten der Baugrenzen mit untergeordneten Gebäudeteilen wie Gesimse, 

Dachvorsprünge, Eingangs- und Terrassenüberdachungen und Vorbauten wie Erker, Bal-

kone, Tür- und Fenstervorbauten, Wintergärten ist entsprechend den Regelungen des 

§ 5 Abs. 6 LBO zulässig. 

3. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

3.1 Schutz vor Verkehrslärm 

Im Plangebiet werden passive Schallschutzvorkehrungen festgesetzt:  

▪ Bei der Errichtung von Gebäuden sind die Außenbauteile von schutzbedürftigen 

Räumen gemäß den Regelungen der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: 

Mindestanforderungen“ vom Januar 2018 anhand der maßgeblichen Außenlärm-

pegel gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nach-

weise der Erfüllung der Anforderungen“ vom Januar 2018 auszubilden.  
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Ein entsprechender Nachweis ist im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens vom 

Antragsteller auf Grundlage im Bebauungsplan dargestellten maßgeblichen Au-

ßenlärmpegel zu erbringen.  

Für die den Verkehrslärmquellen abgewandten Fassaden darf der Außenlärmpe-

gel ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB und bei geschlos-

sener Bebauung um 10 dB gemindert werden.  

Weiterhin werden Ausnahmen zugelassen, sofern unter Berücksichtigung der 

spezifischen Objektplanung nachgewiesen wird, dass an den Fassaden ggf. ge-

ringere Lärmpegel anstehen. 

▪ Schutzbedürftige Räume nach DIN 4109 sind mit fensterunabhängigen Lüftungs-

einrichtungen auszustatten (dezentrale Wand-/ Fensterlüfter oder zentrale raum-

lufttechnische Anlagen), soweit ein Tag-Beurteilungspegel von 55 dB(A) und im 

Falle einer Wohnnutzung ergänzend ein Nacht-Beurteilungspegel von 45 dB(A) 

überschritten werden. 

Hiervon kann abgewichen werden, wenn vom Antragsteller im Zuge des Bauge-

nehmigungsverfahrens ein Nachweis erbracht wird, dass durch die konkrete Stel-

lung des Gebäudes, Gebäudekubatur oder durch geeignete Schall-

schutzvorkehrungen an mindestens einem öffenbaren Fenster des Raums die o.g. 

Beurteilungspegel eingehalten werden. 

II. HINWEISE 

1. Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Die Rodung und der Rückschnitt von Gehölzen darf nur im Zeitraum von Oktober bis 

Februar und damit außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgen. Die zur Bebauung vorgesehe-

nen Flächen sind im Vorfeld der Bebauung vorsorglich regelmäßig zu mähen, um krau-

tige Strukturen als möglichen Brutplatz für Bodenbrüter zu verhindern. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

2. Archäologische Denkmalpflege 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-

funde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-

hörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, 

Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-

ten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der 

Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 

mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zuwiderhandlungen werden gem. 

§27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Dokumentation 
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archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu 

rechnen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

3. Geotechnische Hinweise und Baugrunduntersuchung 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-

breitungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation (Gipskeuper). Mit einem ober-

flächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 

Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit Auf-

füllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, 

ist zu rechnen. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 

nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer ge-

plant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 

verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versi-

ckerungs-gutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Bau-

grundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der 

Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mul-

den-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden.  

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-

beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-

higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 

Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) 

werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

4. Starkregenereignisse 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Überflutungen in Folge von Starkre-

genereignissen nicht auszuschließen sind, so dass bei Realisierung von Gebäudeteilen 

unterhalb der angrenzenden Straßenoberkante das Thema Hochwassersicherheit / 

Starkregenmanagement bei der Planung zu berücksichtigen ist. Beim Nachweis der 

Überflutungssicherheit gelten die DIN EN 752 sowie die DIN 1986-100. 

Zur Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen kommt dem gezielten Ob-

jektschutz im öffentlichen und privaten Bereich in Ergänzung zu temporärer Wasseran-

sammlung auf Frei- und Verkehrsflächen und schadensfreier Ableitung im Straßenraum 

vorrangig Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist das Merkblatt DWA-M 119 zu 

beachten. 
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5. DIN 4109 

Die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau, 2018-01) wird im Rathaus der Stadt Bad Rap-

penau zur Einsichtnahme bereitgehalten. Zudem kann sie über den Beuth-Verlag, Burg-

grafenstraße 6, 10787 Berlin, bezogen werden. 

6. Lärmoptimierte Grundrissgestaltung  

Aufgrund der Verkehrslärmsituation wird eine lärmoptimierte Grundrissgestaltung emp-

fohlen, bei der eine natürliche Belüftung der Räume über mindestens ein öffenbares 

Fenster mit einem Tag-Beurteilungspegel von max. 64 dB(A) ermöglicht wird.  

Dies könnte z.B. durch eine geeignete Gebäudekubatur oder auch Schallschutzvorkeh-

rungen (verglaste Loggien, hereingerückte Balkone, etc.) erreicht werden. 

7. Vogelschutzglas 

Sofern größere Glasflächen ab zwei Quadratmetern verwendet werden sollen, sollten 

zum Vogelschutz Vorkehrungen gegen Vogelschlag ergriffen werden (z.B. durch die Ver-

wendung von Vogelschutzglas der Kategorie A).  

Informationen können der Broschüre „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ der 

Schweizerischen Vogelwarte Sempach entnommen werden. 

8. Insektenschonende Beleuchtung 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten sollte die Beleuchtung mit insektenschonenden 

Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik ausgestattet werden. Es sollten 

Leuchten gewählt werden, die kein Streulicht erzeugen. Die Außenbeleuchtung sollte auf 

das unbedingt erforderliche Mindestmaß beschränkt werden. 
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Aufgestellt:  

Bad Rappenau, den   

DIE GROSSE KREISSTADT :  DER PLANFERTIGER : 

 
IFK – INGENIEURE 

Leiblein - Lysiak - Glaser 

Eisenbahnstraße 26, 74821 Mosbach 

E-Mail: info@ifk-mosbach.de 

 

 

 

 

 

 

Ausfertigung: 

      

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieser Satzung stimmt mit dem Satzungsbeschluss des 

Gemeinderates vom 26.03.2026 überein. 

Die ordnungsgemäße Durchführung der o.g. Verfahrensschritte wird bestätigt. 

      

Bad Rappenau, den    Der Oberbürgermeister: 

      

      

     

                         (Siegel)      

 

 


